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Der vorliegende Fragebogen besteht im Wesentlichen aus 3 Teilen, nämlich aus den allgemeinen 
Fragen, den Fragen zur E-StBV und den Fragen zur E-BSSV. 

Die allgemeinen Fragen beziehen sich auf Aspekte, die primär in den Groberläuterungen dargestellt 
sind. Die Fragestellungen sind dabei ausformuliert. 

Die Fragestellungen zur E-StBV und zur E-BSSV sind demgegenüber abstrakt formuliert. Pro Artikel 
wird die Frage gestellt, ob die Anhörungsadressaten damit einverstanden sind. Verschiedene Artikel 
enthalten mehrere Änderungen gegenüber dem bisherigen Recht. Es wird darauf verzichtet, dass 
hinsichtlich jeder einzelnen Änderung eine Frage unterbreitet wird, weil der Fragebogen sonst einen 
übermässigen Umfang aufweisen würde. 

Die Anhörungsadressaten können den Fragebogen so ausfüllen, wie es ihren Bedürfnissen entspricht. 
Nicht notwendig ist, dass jede einzelne Frage beantwortet wird. Im Feld «Bemerkungen» bei den ein-
zelnen Fragen können beliebige sachdienliche Kommentare angebracht werden. 

Bei der Auswertung der Anhörung wird darauf geachtet, dass die Bemerkungen zu den allgemeinen 
Fragen und zu den Fragen bei den beiden Verordnungen zusammengeführt werden. Damit wird ge-
währleistet, dass auch Bemerkungen zu einzelnen Bestimmungen, die bei den allgemeinen Fragen 
angebracht werden, bei der Auswertung der Anhörung berücksichtigt werden. 

Wir bitten Sie höflich, den Fragebogen bis spätestens 15. Mai 2011 an folgende E-Mail-Adresse zu 
senden: 

verve@astra.admin.ch 

 
Stellungnahme eingereicht durch: 
 
Kanton:   Verband, Organisation, Übrige:   

Absender: 

strasseschweiz – Verband des Strassenverkehr FRS 

Mittelstrasse 32 / Postfach 8221 

3001 Bern 

 

 
1. Allgemeine Bemerkungen 
 

strasseschweiz – Verband des Strassenverkehrs FRS ist die Dachorganisation der Automobilwirtschaft und des 
privaten Strassenverkehrs in der Schweiz. strasseschweiz umfasst rund 30 Verbände aus der Automobil- und 
Strassenwirtschaft sowie aus den zahlreichen helvetischen Strassenbenützer- und Fahrlehrerorganisationen. Seine 
wichtigsten Trägerorganisationen sind: TCS (Touring Club Schweiz); auto-schweiz (Vereinigung Schweizer Auto-
mobil-Importeure); AGVS, Autogewerbeverband der Schweiz; ACS (Automobil Club der Schweiz) und ASTAG 
(Schweizerischer Nutzfahrzeugverband). 

 

Beilage 5   
zur Anhörung vom 05.01.2011 

mailto:verve@astra.admin.ch
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Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, im Rahmen des Anhörungsverfahrens betreffend die Totalrevision der 
Verkehrsregelnverordnung (VRV) sowie der Signalisationsverordnung (SSV) zu zwei neuen Verordnungen 
über die Strassenbenützung (StBV) und über die behördliche Strassensignalisation (BSSV) Stellung nehmen zu 
können, und äussern uns wie folgt: 

Wir erachten den in unserer Stellungnahme vom 30. Oktober 2009 im Rahmen der Vorkonsultation zum 
Projekt VERVE (Verwesentlichung der Verkehrsregeln bzw. der Verhaltensvorschriften) angebrachten Vor-
behalt als weitgehend bestätigt. Plakativ ausgedrückt könnte man sagen, dass der Berg letztlich eine Maus 
geboren hat – denn: Eine substanzielle Vereinfachung bzw. Verwesentlichung des Strassenverkehrsrechts wird 
u.E. mit den vorliegenden Entwürfen effektiv nicht erreicht („der Abbau der Regelungsdichte durch materielle Ände-
rungen bildet die Ausnahme“; Groberläuterungen S. 16) und dem seitens des ASTRA betriebenen beträchtlichen 
Aufwand steht u.E. in der Realität kein entsprechender erkennbarer materieller Nutzen bzw. Mehrwert gegenüber. 
Insbesondere erachten wir die Gefahr als existent, dass im Rahmen der Umsetzung der überarbeiteten Vorschriften 
die erforderliche und gewünschte Rechtssicherheit nicht gewährleistet ist. 

Nichts desto trotz können wir uns mit den Vorschlägen grundsätzlich einverstanden erklären, bringen derzeit 
jedoch nicht nur, aber vor allem gegen jene Änderungen Vorbehalte an, die klar mit dem Via-sicura-Handlungs-
programm verknüpft sind. Diesbezüglich gilt es, allfällige Verordnungsanpassungen erst dann vorzunehmen, 
wenn die einschlägigen Modifikationen auf Gesetzesstufe von den eidgenössischen Räten genehmigt worden 
sind. 
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2. Allgemeine Fragen 
 

2.1 Systematik: Sind Sie damit einverstanden, dass alle für Verkehrsteilnehmer relevanten Regeln in der 
E-StBV enthalten sind und die E-SSV für sie nicht mehr von Bedeutung ist (vgl. Groberläuterungen, 
C.1.)? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 

2.2  Systematik: Sind Sie mit dem Aufbau und der Struktur der E-StBV einverstanden (vgl. Groberläute-
rungen, C.2.)? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 

2.3  Systematik: Sind Sie mit dem Aufbau und der Struktur der E-BSSV einverstanden (vgl. Groberläute-
rungen, C.3.)? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 

2.4  Formale Änderungen: Sind Sie mit der Auswahl der anzuwendenden Prinzipien einverstanden (vgl. 
Groberläuterungen, D.1.-9.)? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Grundsätzlich sind die Prinzipien zwar richtig und adäquat angewendet, namentlich was unnötige Querver-
weise oder Wiederholungen anbelangt. Trotzdem dürfen diese Prinzipien nicht zu Dogmen verkommen. Der 
Einsatz von Generalklauseln (Ziff. 8) mag gegenüber der expliziten Aufzählung gewisse Vorteile aufweisen, 
indem er die Subsumtion weiterer Fälle ermöglicht. Generalklauseln können allerdings auch das Gegenteil 
bewirken. Konkret erachtet strasseschweiz den Verzicht auf die explizite Aufzählung diverser Verhaltens-
weisen, die gegen das Verbot, vermeidbaren Lärm zur erzeugen, verstossen (Art. 44a E-StBV, heute 
Art. 33 VRV) als diskutabel. Wenn nämlich das Verbot, vermeidbaren Lärm zu erzeugen, durch einige illustra-
tive Beispiele ergänzt wird, so zeigt dies, auf welchem Niveau dieses Verbot ansetzt. Der Rechtsunterworfene, 
aber auch die Vollzugsbehörden können damit besser abschätzen, welche vergleichbaren Fälle ebenfalls 
von der Regel erfasst werden. Wird nichts dergleichen angeführt, öffnet dies Tür und Tor für die „hohe 
Selbstkompetenz“, deren sich sämtliche Verkehrsbeteiligten (Fahrzeugführer genauso wie die Polizei) be-
kanntermassen rühmen. 
 

 

2.5  Formale Änderungen: Sind Sie der Auffassung, dass die ausgewählten Prinzipien adäquat umge-
setzt werden (vgl. Groberläuterungen, D.1.-9.)? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Siehe Bemerkungen zu Frage 2.4. 
 

 
 

2.6  Entrümpelung: Sind Sie mit den unter «Veraltete Regeln» vorgeschlagenen Aufhebungen einver-
standen (vgl. Groberläuterungen, E.1.)? 
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  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 

2.7  Entrümpelung: Sind Sie mit den unter «Fehlender Regelungsbedarf im Strassenverkehrsrecht» vor-
geschlagenen Aufhebungen einverstanden (vgl. Groberläuterungen, E.2.)? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Wir sind damit einverstanden – ausser mit der Aufhebung der Bestimmung, wonach die Durchfahrt zwischen 
Haltestellen-Inseln gestattet ist, sofern keine Strassenbahn sich dort befindet oder herannaht (heute Art. 7 
Abs. 4 VRV). Wir beantragen, dass diese Regelung beibehalten wird. 
 

 

2.8  Entrümpelung: Sind Sie mit den unter «Unnötige Differenzierungen» vorgeschlagenen Aufhebungen 
einverstanden (vgl. Groberläuterungen, E.3.)? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Mit der ersatzlosen Streichung der heutigen Abs. 6 und 7 von Art. 67 VRV (höhere Achslasten für vor dem 
1.10.1997 erstmals zum Verkehr zugelassene Fahrzeuge) sind wir nicht einverstanden. Gerade im Nahver-
kehr sind noch zahlreiche solche Fahrzeug im Einsatz, und im Sinne der „Besitzstandswahrung“ dürfen deren 
Rechte nicht einfach beschnitten werden. 
 

 

2.9  Entrümpelung: Sind Sie mit den vorgeschlagenen modifizierten Aufstellungsvorschriften und An-
ordnungsbedingungen einverstanden (vgl. Groberläuterungen, E.4.1.)? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 

2.10  Entrümpelung: Sind Sie mit den vorgeschlagenen Massnahmen zwecks optimierter Beachtung der 
Aufstellungs- und Anordnungsbedingungen einverstanden (vgl. Groberläuterungen, E.4.2.)? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
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2.11  Entrümpelung: Sind Sie mit den vorgeschlagenen Aufhebungen von Signalen einverstanden (vgl. 
Groberläuterungen, E.4.3.)? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Zur Zusatztafel „Fahrbahnbreite“: Der Güterverkehr (insbesondere auch Ausnahmetransporte) können von 
der genauen Angabe der maximalen Breite profitieren. Die Zusatztafel sollte deshalb nicht generell aufgehoben, 
sondern für spezifische Fälle beibehalten werden. 
 

 

2.12  Entrümpelung: Sind Sie mit der vorgeschlagenen neuen Bedeutung der Ortschaftstafel einverstan-
den (vgl. Groberläuterungen, E.4.4.)? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Die Ortschaftstafeln sollen nicht wie vorgeschlagen einfach am heutigen Standort des Signals „Höchstge-
schwindigkeit 50 generell“, sondern grundsätzlich nur beim Beginn der dichten Überbauung auf einer der 
beiden Strassenseiten aufgestellt werden. Diese neue Regelung muss zwingend und konsequent durchge-
setzt werden. 
 

 

2.13  Entrümpelung: Sind Sie mit der vorgeschlagenen neuen Art der Zonensignalisation einverstanden 
(vgl. Groberläuterungen, E.4.5.)? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Wir stimmen vollumfänglich mit der Aussage überein, wonach die heute möglichen Schachtelungen von 
Zonen (Zonen innerhalb einer Zone) als problematisch beurteilt werden muss, da den Verkehrsteilnehmenden 
oft nicht klar ist, dass nach dem Ende-Signal hinsichtlich der inneren Zone die Anordnungen der anderen 
Zone weiterhin gelten (vgl. Groberläuterungen S. 25). Vor allem hinsichtlich geltender Geschwindigkeit eben-
falls Mühe bereitet den Verkehrsteilnehmenden u.E. aber nicht nur die Schachtelung von Zonen, sondern 
auch deren rasche Abfolge innerhalb kurzer Distanzen. Auch diesbezüglich sollten Änderungen zur besseren 
Erkennung der Zonen vorgenommen werden. 
 

 

2.14  Entrümpelung: Müssten aus Ihrer Sicht weitere Aspekte berücksichtigt bzw. weitere Bestimmungen 
entrümpelt werden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 

2.15  Weiterentwicklung: Sind Sie mit den Änderungen im Zusammenhang mit dem Langsamverkehr ein-
verstanden, die gestützt auf Forschung und Praxis vorgeschlagen werden (vgl. Groberläuterungen, 
F.1.)? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Wir sind der Auffassung, dass diese Änderungen und Sondervorschriften für den so genannten Langsam-
verkehr die Verkehrsregeln verkomplizieren sowie vor allem einen Grossteil der motorisierten Verkehrsteil-
nehmenden verwirren und somit der Verkehrssicherheit abträglich sein können. Eventualiter sollten sie nicht 
generell, sondern nur in absolut berechtigten Einzelfällen und dort, wo es zu keinerlei gefährlichen Konflikten 
kommt, eingesetzt werden. 
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2.16  Weiterentwicklung: Sind Sie mit den übrigen Änderungen einverstanden, die gestützt auf Forschung 
und Praxis vorgeschlagen werden (vgl. Groberläuterungen, F.1.)? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Betreffend das Rückwärtsfahren, das gemäss Art. 60 Abs. 1 E-StBV eingeschränkt werden soll, haben wir 
Bedenken, was das Manövrieren von Lastwagen beim Auf- und Abladen betrifft. Unter dem Vorwand der 
„Weiterentwicklung“ wird hier einmal mehr ein Ausbau bzw. eine Verschärfung von Vorschriften angestrebt. In 
der Praxis gibt es viele Situationen – auch auf unübersichtlichen Strassen oder über längere Strecken –, in 
denen ein Nutzfahrzeug den Lade- oder Abladeort nur durch Rückwärtsfahren erreichen kann, so dass eine 
Umsetzung der neuen Einschränkung nicht möglich ist und nur zu einem Ausbau der Regelungsdichte führt. 
Solche aufgrund der örtlichen Gegebenheit zwingend notwendigen Manöver müssen natürlich auch nach dem 
geplanten neuen Recht möglich sein. 
 

 

2.17  Weiterentwicklung: Sind Sie mit den vorgeschlagenen Änderungen im Zusammenhang mit den 
Lichtsignalanlagen einverstanden (vgl. Groberläuterungen, F.2.)? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Grundsätzlich sind wir mit diesen Änderungen einverstanden. Allerdings sollte im Vollzug (BSSV, Weisungen, 
etc.) insofern eine Ergänzung erfolgen, als Lichtsignalanlagen nicht zusehends zur Behinderung des Ver-
kehrsflusses eingesetzt werden, sondern wieder prioritär – wie ursprünglich vorgesehen – der Verkehrssi-
cherheit dienen. 
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3. Fragen zur E-StBV 
 

3.1 Sind Sie mit Art. 1 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 

3.2 Sind Sie mit Art. 2 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 

3.3 Sind Sie mit Art. 3 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 

3.4 Sind Sie mit Art. 4 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Diese generalklauselartig gefasste Bestimmung birgt die Gefahr in sich, dass alle möglichen Fälle darunter 
subsumiert werden. Insofern bringt sie gegenüber dem geltenden Recht kaum eine Verbesserung. In den 
Erläuterungen zur E-StBV werden zwar einzelne Sachverhalte beispielhaft aufgeführt, aber was heissen 
schon „erhöhte Rücksichtnahme“ (entweder ist man aufmerksam oder nicht!), „schwächere oder verletzliche 
Strassenbenützer“ (ältere/jüngere Personen, Tiere, etc.?). 
 

 

3.5 Sind Sie mit Art. 5 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 

3.6 Sind Sie mit Art. 6 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

3.7 Sind Sie mit Art. 7 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Die in Abs. 1 gewählte Formulierung „müssen die anderen Fahrzeuge auf das Trottoir ausweichen“ ist u.E. 
zu abschliessend. Es gibt Situationen, in denen kein Trottoir vorhanden oder der Randstein für ein rasches 
Ausweichen zu hoch ist. Die Formulierung ist deshalb sinngemäss wie folgt anzupassen: „(…) müssen die 
anderen Fahrzeuge mit der gebotenen Vorsicht den Platz frei machen.“ 
 

 
3.8 Sind Sie mit Art. 8 E-StBV einverstanden? 
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  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 
3.9 Sind Sie mit Art. 9 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Wir schlagen vor, Abs. 3 folgendermassen zu ergänzen bzw. zu präzisieren: „(…) ausser gegenüber der 
Strassenbahn. Sie haben ihre Absicht, die Strasse überqueren zu wollen, dem Fahrzeugführer ersicht-
lich anzuzeigen. Sie dürfen (…).“ 

Begründung: Der Wille zum Überqueren der Fahrbahn muss für den Fahrzeugführer erkennbar gemacht 
werden, und zwar durch entsprechendes Verhalten des Fussgängers (vgl. Formulierung in Art. 44 Abs. 1 
E-StBV: „[…] ersichtlich die Fahrbahn überqueren wollen […]“) 
 

 
3.10 Sind Sie mit Art. 10 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Allerdings ist, wer zu Fuss einen Motoreinachser führt, von Abs. 1 auszunehmen. Das Führen eines Motor-
einachsers zu Fuss erfordert ein Mindestalter oder mindestens den Führerausweis der Kategorie G gemäss 
Verkehrszulassungsverordnung (VZV). 

Wir schlagen in Abs. 2 folgende Änderung vor: „(…) müssen die nötigen Signale anbringen“ statt „(…) müssen 
nötigenfalls Signale anbringen“. 
 

 
3.11 Sind Sie mit Art. 11 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 
3.12 Sind Sie mit Art. 12 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Obwohl wir mit der Alterslimite von sieben Jahren einverstanden sind, sollte mit der Regelung abgewartet 
werden, bis feststeht, was das eidgenössische Parlament im Rahmen von Via sicura zum Mindestalter für 
das Radfahren entscheidet. 

Zudem sollten nachts und bei schlechter Sicht reflektierende Kleider (z.B. Westen) getragen sowie Fahr-
zeugähnliche Geräte (FäG) vorne und hinten mit Rückstrahlern ausgerüstet werden müssen. 
 

 

3.13 Sind Sie mit Art. 13 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 
 
Artikel 14 und 15 existieren in der aktuellen Verordnung nicht mehr. Die Verordnung wird zu 
einem späteren Zeitpunkt vollständig korrekt durchnummeriert. 
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3.16 Sind Sie mit Art. 16 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 
3.17 Sind Sie mit Art. 17 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 
3.18 Sind Sie mit Art. 18 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 In Abs. 1 sollte u.E. festgehalten werden, dass Kinder unter sieben Jahren rittlings zu sitzen haben und Tritt-
bretter oder Fussrasten benutzen können. 
 

 
3.19 Sind Sie mit Art. 19 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkung. 
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3.20 Sind Sie mit Art. 20 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 In Abs. 2 Bst. e sind die Elektrovelos zu berücksichtigen; deren Führer sollten zumindest einen Velohelm 
tragen müssen. 
 

 
3.20a Sind Sie mit Art. 20a E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 
3.20b Sind Sie mit Art. 20b E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Obwohl wir damit einverstanden sind, sollte der Entscheid des eidgenössischen Parlaments im Rahmen der 
Via-sicura-Vorlage abgewartet werden. 
 

 
3.21 Sind Sie mit Art. 21 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 
3.22 Sind Sie mit Art. 22 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 
3.23 Sind Sie mit Art. 23 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 
3.24 Sind Sie mit Art. 24 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 

3.25 Sind Sie mit Art. 25 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
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3.26 Sind Sie mit Art. 26 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 
3.27 Sind Sie mit Art. 27 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Wie bereits in der Antwort zu Frage 2.8 erwähnt, sind wir mit der ersatzlosen Streichung der heutigen Abs. 6 
und 7 von Art. 67 VRV (höhere Achslasten für vor dem 1.10.1997 erstmals zum Verkehr zugelassene Fahr-
zeuge) nicht einverstanden. Gerade im Nahverkehr sind noch zahlreiche solche Fahrzeug im Einsatz. Im 
Sinne der Besitzstandswahrung dürfen deren Rechte nicht einfach beschnitten werden. Sollte dennoch an 
der Streichung festgehalten werden, fordern wir eine analoge Regelung auf anderer Stufe (Weisungen, etc.), 
damit sichergestellt ist, dass diese Fahrzeuge weiterhin in der bisherigen Weise verkehren dürfen. 
 

 
3.28 Sind Sie mit Art. 28 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Wir begrüssen es, dass die heutige Bestimmung in Art. 68 Abs. 4 VRV („An Gesellschaftswagen ist nur ein 
Gepäckanhänger bis 3,50 t Gesamtgewicht zulässig“) fallengelassen werden soll. Damit ist allein die vom 
Fahrzeughersteller vorgegebene Anhängelast ausschlaggebend für die Art des zulässigen Anhängers. 
 

 
3.29 Sind Sie mit Art. 29 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Wir schlagen vor, Abs. 1 zu ergänzen: Wenn mehrere Anhänger mitgeführt werden, dann müssen die Bremsen 
den technischen Mindestanforderungen entsprechen. Zudem ist In Abs. 1 Bst. b der Begriff „einachsige“ zu 
streichen. Im Zuge der technischen Entwicklung sind heute Zentralachsanhänger zunehmend mit Mehrfach-
achsen (zwei- oder dreiachsig) im Einsatz – denn: Mehr Achsen bedeuten auch mehr Sicherheit. 
 

 
3.30 Sind Sie mit Art. 30 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 
3.31 Sind Sie mit Art. 31 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 

3.32 Sind Sie mit Art. 32 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 In Bezug auf die Ladungssicherung (Sicherungseinrichtungen wie Schienen, Anschlagpunkte, etc.) existiert 
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auf rechtlicher Ebene ein Manko. Wir regen daher an, in Zukunft ein griffigeres Normensystem zu entwickeln, 
die z.B. dem Grundsatz „Die Ladung ist gemäss dem aktuellen Stand der Technik zu sichern (EN-, SN-
Normen, etc.)…“ folgt. 

Da aber eine solche präziser gefasste Ladungssicherungsregulierung den Rahmen der vorliegenden Revision 
sprengen würde, empfehlen wir, dies zu einem späteren Zeitpunkt in Angriff zu nehmen. 
 

 

3.33 Sind Sie mit Art. 33 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Ein „altes“ Anliegen der Transportbranche, das immer wieder zu Schwierigkeiten führt, betrifft den hinteren 
Ladungsüberhang bei vielachsigen, gelenkten Anhängern für Ausnahmetransporte. Es sollte deshalb in 
Abs. 4 folgende Ergänzung vorgenommen werden: „Bei Ausnahmefahrzeugen und -anhängern mit mehr als 
drei Achsen: Messung ab Fahrzeugende, maximal 2,00 m nach hinten.“ 
 

 
3.34 Sind Sie mit Art. 34 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Der Tiertransport wird durch die Vorgaben des Tierschutzgesetzes stark beeinflusst. Diese Vorgaben sind in 
jedem Fall einzuhalten. Durch das Weglassen des Begriffes „regelmässigen“ im Zusammenhang mit dem 
Transport sind nun aber auch die nicht gewerblichen, bäuerlichen Tiertransporte betroffen. Wir schlagen 
deshalb vor, den Begriff „regelmässigen“ wieder einzufügen oder allenfalls sogar die bisherige Formulierung 
(Art. 74 VRV Abs. 2) zu übernehmen. 
 

 

3.35 Sind Sie mit Art. 35 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 
3.36 Sind Sie mit Art. 36 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen 
 

 
3.37 Sind Sie mit Art. 37 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 
3.38 Sind Sie mit Art. 38 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 
3.39 Sind Sie mit Art. 39 E-StBV einverstanden? 
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  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 
3.40 Sind Sie mit Art. 40 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 
3.41 Sind Sie mit Art. 41 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 

3.42 Sind Sie mit Art. 42 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Wir schlagen vor, in Abs. 1 „günstigen“ durch „guten“ zu ersetzen. 
 

 
3.43 Sind Sie mit Art. 43 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 
3.44 Sind Sie mit Art. 44 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Siehe Bemerkungen zu Frage 3.9. 
 

 
3.44a Sind Sie mit Art. 44a E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 
3.45 Sind Sie mit Art. 45 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 

3.46 Sind Sie mit Art. 46 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 



 
 

14/43 

 
 

 Keine Bemerkungen. 
 

 
3.47 Sind Sie mit Art. 47 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Abs. 4 ist u.E. zu einschränkend formuliert. Es sollte auch zulässig sein, dass namentlich ein schweres 
Motorfahrzeug mit eingeschalteten Warnblinklichtern ein Rückwärtsmanöver ausführen darf; dadurch kann 
optisch auf ein gewisses Gefahrenpotenzial aufmerksam gemacht werden. 
 

 

3.48 Sind Sie mit Art. 48 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 
3.49 Sind Sie mit Art. 49 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 
 
Artikel 50 existiert in der aktuellen Verordnung nicht mehr. Die Verordnung wird zu einem spä-
teren Zeitpunkt vollständig korrekt durchnummeriert.  
 
 
3.51 Sind Sie mit Art. 51 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 
3.52 Sind Sie mit Art. 52 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
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3.53 Sind Sie mit Art. 53 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 In Abs. 1 ist „Lastwagen“ evtl. durch „schwere Motorwagen“ zu ersetzen, da es u.a. auch schwere Arbeits-
motorwagen und schwere Wohnmotorwagen gibt. 
 

 
3.54 Sind Sie mit Art. 54 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 
3.55 Sind Sie mit Art. 55 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 
3.56 Sind Sie mit Art. 56 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 
3.57 Sind Sie mit Art. 57 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 

3.58 Sind Sie mit Art. 58 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 
3.59 Sind Sie mit Art. 59 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 
3.60 Sind Sie mit Art. 60 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
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3.61 Sind Sie mit Art. 61 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 

3.62 Sind Sie mit Art. 62 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 
3.63 Sind Sie mit Art. 63 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 
3.64 Sind Sie mit Art. 64 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Wir schlagen vor, dass in Abs. 2 nebst den Fahrrädern auch die Motorräder erwähnt werden und Letztere 
somit auch auf Trottoirs parkiert werden dürfen, sofern für die Fussgängerinnen und Fussgänger ein mindestens 
1,5 Meter breiter Raum frei bleibt. 
 

 
3.65 Sind Sie mit Art. 65 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 

3.66 Sind Sie mit Art. 66 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 
3.67 Sind Sie mit Art. 67 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 
3.68 Sind Sie mit Art. 68 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
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3.69 Sind Sie mit Art. 69 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 

3.70 Sind Sie mit Art. 70 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 
3.71 Sind Sie mit Art. 71 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 
3.72 Sind Sie mit Art. 72 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Sollten hier nicht auch die boomenden Elektrofahrräder speziell erwähnt und geregelt werden? 
 

 
3.73 Sind Sie mit Art. 73 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 
3.74 Sind Sie mit Art. 74 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 
3.75 Sind Sie mit Art. 75 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Wir schlagen vor, in Abs. 1 die Formulierung „in seiner Gewalt“ durch „unter Kontrolle“ zu ersetzen. 
 

 
3.76 Sind Sie mit Art. 76 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 

3.77 Sind Sie mit Art. 77 E-StBV einverstanden? 
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  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Die Beratungsstelle für Unfallverhütung in der Landwirtschaft (BUL) hat sich offenbar intensiv mit der Prob-
lematik des Viehtriebs auseinandergesetzt. Entsprechende Erfahrungen sollten daher berücksichtigt werden. 
So sind z.B. Vieh und Reiter konsequent zu trennen; d.h. der Inhalt von Art. 77 den Art. 75 bzw. 76 zuzuordnen. 
 

 
3.78 Sind Sie mit Art. 78 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 
3.79 Sind Sie mit Art. 79 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 
3.80 Sind Sie mit Art. 80 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 
3.81 Sind Sie mit Art. 81 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 
3.82 Sind Sie mit Art. 82 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 
3.83 Sind Sie mit Art. 83 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 

3.84 Sind Sie mit Art. 84 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 
3.85 Sind Sie mit Art. 85 E-StBV einverstanden? 
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  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 
3.86 Sind Sie mit Art. 86 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 
3.87 Sind Sie mit Art. 87 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 

3.88 Sind Sie mit Art. 88 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 
3.89 Sind Sie mit Art. 89 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 
3.90 Sind Sie mit Art. 90 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 
3.91 Sind Sie mit Art. 91 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 
3.92 Sind Sie mit Art. 92 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 

3.93 Sind Sie mit Art. 93 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 
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 Keine Bemerkungen. 
 

 
3.94 Sind Sie mit Art. 94 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 
3.95 Sind Sie mit Art. 95 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 
3.96 Sind Sie mit Art. 96 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 
3.97 Sind Sie mit Art. 97 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 

3.98 Sind Sie mit Art. 98 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 
3.99 Sind Sie mit Art. 99 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 
3.100 Sind Sie mit Art. 100 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 
3.101 Sind Sie mit Art. 101 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
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3.102 Sind Sie mit Art. 102 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 
3.103 Sind Sie mit Art. 103 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 
3.104 Sind Sie mit Art. 104 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 

3.105 Sind Sie mit Art. 105 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 
3.106 Sind Sie mit Art. 106 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 
3.107 Sind Sie mit Art. 107 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 
3.108 Sind Sie mit Art. 108 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 
3.109 Sind Sie mit Art. 109 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 
3.110 Sind Sie mit Art. 110 E-StBV einverstanden? 
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  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 
3.111 Sind Sie mit Art. 111 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 
3.112 Sind Sie mit Art. 112 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 

3.113 Sind Sie mit Art. 113 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 
3.114 Sind Sie mit Art. 114 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Wir haben uns gefragt, weshalb nur die Einfahrt in den Kreisverkehr, nicht aber die Ausfahrt aus demselben 
geregelt wird (Ausfahrtsrichtung anzeigen)? Diese Richtungsanzeige ist u.E. ein wesentlicher Aspekt, um die 
Verkehrssicherheit zu gewährleisten sowie den Verkehrsfluss hoch zu halten. 
 

 
3.115 Sind Sie mit Art. 115 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 
3.116 Sind Sie mit Art. 116 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkung. 
 

 

3.117 Sind Sie mit Art. 117 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Diese Bestimmung müsste u.E. insofern ergänzt werden, als andere (motorisierte) Fahrzeuge den Busstreifen 
benützen dürfen, wenn dies mittels Symbol oder Aufschrift auf dem Busstreifen gekennzeichnet sind. 
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3.118 Sind Sie mit Art. 118 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 

3.119 Sind Sie mit Art. 119 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 
3.120 Sind Sie mit Art. 120 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 
3.121 Sind Sie mit Art. 121 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 
3.122 Sind Sie mit Art. 122 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 
3.123 Sind Sie mit Art. 123 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 
3.124 Sind Sie mit Art. 124 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 
3.125 Sind Sie mit Art. 125 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 

3.126 Sind Sie mit Art. 126 E-StBV einverstanden? 
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  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 
3.127 Sind Sie mit Art. 127 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 
3.128 Sind Sie mit Art. 128 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 

3.129 Sind Sie mit Art. 129 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 
3.130 Sind Sie mit Art. 130 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 
3.131 Sind Sie mit Art. 131 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 
3.132 Sind Sie mit Art. 132 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 
3.133 Sind Sie mit Art. 133 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 

3.134 Sind Sie mit Art. 134 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 
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 Keine Bemerkungen. 
 

 
3.135 Sind Sie mit Art. 135 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 
3.136 Sind Sie mit Art. 136 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 
3.137 Sind Sie mit Art. 137 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 
3.138 Sind Sie mit Art. 138 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 

3.139 Sind Sie mit Art. 139 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 
3.140 Sind Sie mit Art. 140 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 
3.141 Sind Sie mit Art. 141 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 
3.142 Sind Sie mit Art. 142 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
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3.143 Sind Sie mit Art. 143 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 
3.144 Sind Sie mit Art. 144 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 
3.145 Sind Sie mit Art. 145 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 

3.146 Sind Sie mit Art. 146 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 
3.147 Sind Sie mit Art. 147 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 
3.148 Sind Sie mit Art. 148 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 
3.149 Sind Sie mit Art. 149 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 
3.150 Sind Sie mit Art. 150 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 In Abs. 3 muss der Schluss des letzten Satzes wie folgt lauten: „(…) deren Gesamtgewicht nach Fahr-
zeugausweis das angegebene Gewicht übersteigt.“ Gemäss vorliegendem Entwurf würde verglichen mit 
dem geltenden Recht insofern eine Verschärfung eingeführt, als Anhänger, die exakt das auf der Zusatztafel 
angegebene Gewicht aufweisen, vom Verbot ebenfalls betroffen wären. 
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3.151 Sind Sie mit Art. 151 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 
3.152 Sind Sie mit Art. 152 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 

3.153 Sind Sie mit Art. 153 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 
3.154 Sind Sie mit Art. 154 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 
3.155 Sind Sie mit Art. 155 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 
3.156 Sind Sie mit Art. 156 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 
3.157 Sind Sie mit Art. 157 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 

3.158 Sind Sie mit Art. 158 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
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3.159 Sind Sie mit Art. 159 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 

3.160 Sind Sie mit Art. 160 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 
3.161 Sind Sie mit Art. 161 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 
3.162 Sind Sie mit Art. 162 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 
3.163 Sind Sie mit Art. 163 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Siehe Bemerkungen zu Frage 2.15. 
 

 
3.164 Sind Sie mit Art. 164 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Siehe Bemerkungen zu Frage 2.15. 
 

 
3.165 Sind Sie mit Art. 165 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 
3.166 Sind Sie mit Art. 166 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 

3.167 Sind Sie mit Art. 167 E-StBV einverstanden? 
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  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 
3.168 Sind Sie mit Art. 168 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 
3.169 Sind Sie mit Art. 169 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen 
 

 

3.170 Sind Sie mit Art. 170 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 
3.171 Sind Sie mit Art. 171 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 
3.172 Sind Sie mit Art. 172 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 
3.173 Sind Sie mit Art. 173 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 
3.174 Sind Sie mit Art. 174 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 

3.175 Sind Sie mit Art. 175 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 



 
 

30/43 

 
 

 Keine Bemerkungen. 
 

 
3.176 Sind Sie mit Art. 176 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 
3.177 Sind Sie mit Art. 177 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 
3.178 Sind Sie mit Art. 178 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Die Abs. 2 und 3 werden in der vorliegenden Form abgelehnt. Zwar sollen sie den Interpretationsspielraum 
einschränken, durch die Verwendung von Begriffen wie „unzumutbar“, „ohne Weiteres“ und „geeignete Un-
terlagen“ wird jedoch das Gegenteil bewirkt. Insbesondere Abs. 3, der – einmal mehr – unnötige administra-
tive Aufwendungen bei den Transportunternehmen zur Folge hätte, lehnen wir ab. Denn die Unteilbarkeit der 
Ladung ist bereits beim Bewilligungsverfahren Gegenstand von Abklärungen und braucht bei der Transport-
durchführung nicht erneut nachgewiesen zu werden. Wenn überhaupt, so wären die mit den Abs. 2 und 3 
verfolgten Zwecke höchstens auf Weisungsebene festzulegen bzw. zu konkretisieren. 
 

 
3.179 Sind Sie mit Art. 179 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 In Abs. 2 schlagen wir folgende Ergänzung vor: „An Motorkarren, Traktoren und Lastwagen (…)“ 
 

 

3.180 Sind Sie mit Art. 180 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 
3.181 Sind Sie mit Art. 181 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 
3.182 Sind Sie mit Art. 182 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
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3.183 Sind Sie mit Art. 183 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 

3.184 Sind Sie mit Art. 184 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 
3.185 Sind Sie mit Art. 185 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 
3.186 Sind Sie mit Art. 186 E-StBV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
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4. Fragen zur E-BSSV 
 

4.1 Sind Sie mit Art. 1 E-BSSV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 

4.2 Sind Sie mit Art. 2 E-BSSV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 

4.3 Sind Sie mit Art. 3 E-BSSV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 

4.4 Sind Sie mit Art. 4 E-BSSV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 

4.5 Sind Sie mit Art. 5 E-BSSV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 

4.6 Sind Sie mit Art. 6 E-BSSV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 

4.7 Sind Sie mit Art. 7 E-BSSV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 

4.8 Sind Sie mit Art. 8 E-BSSV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
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4.9 Sind Sie mit Art. 9 E-BSSV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 

4.10 Sind Sie mit Art. 10 E-BSSV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 

4.11 Sind Sie mit Art. 11 E-BSSV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Siehe betreffend Abs. 2 Bemerkungen zu Frage 3.88. 
 

 

4.12 Sind Sie mit Art. 12 E-BSSV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 

4.13 Sind Sie mit Art. 13 E-BSSV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 

4.14 Sind Sie mit Art. 14 E-BSSV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 

4.15 Sind Sie mit Art. 15 E-BSSV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 

4.16 Sind Sie mit Art. 16 E-BSSV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 

4.17 Sind Sie mit Art. 17 E-BSSV einverstanden? 



 
 

34/43 

 
 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 

4.18 Sind Sie mit Art. 18 E-BSSV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 

4.19 Sind Sie mit Art. 19 E-BSSV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Betreffend Abs. 3 sind wir der Auffassung, dass die Möglichkeit zum Einbezug eines Hauptstrassenab-
schnitts in eine Tempo-30-Zone fallen gelassen werden muss. Primäre Funktion von Hauptstrassen ist es 
den Grossteil des Verkehrs zu übernehmen (insbesondere den Transitverkehr) und durchzuleiten sowie den 
Verkehrfluss zu gewährleisten. Dies steht im klaren Gegensatz zu Tempo-30-Zonen, die in erster Linie der 
Verkehrsberuhigung sowie -sicherheit dienen und in denen generell Rechtsvortritt gilt. Die Funktionen von 
Hauptstrassen und Tempo-30-Zonen verhalten sich also antagonistisch. Deren Kombination ist Ursache für 
Missverständnisse und Unfälle. 

Falls die Geschwindigkeitslimite auf Hauptstrassen von den Fahrzeugen nicht oder schlecht eingehalten 
würde, könnte dies durch Gestaltungsmassnahmen an der Fahrbahn beeinflusst werden. Eine andere Mög-
lichkeit bestünde allenfalls darin, das Regime der Hauptstrasse vor einer Tempo-30-Zone aufzuheben und 
danach wieder einzuführen. 
 

 

4.20 Sind Sie mit Art. 20 E-BSSV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 

4.21 Sind Sie mit Art. 21 E-BSSV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 

4.22 Sind Sie mit Art. 22 E-BSSV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 

4.23 Sind Sie mit Art. 23 E-BSSV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
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4.24 Sind Sie mit Art. 24 E-BSSV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 

4.25 Sind Sie mit Art. 25 E-BSSV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 In Abs. 2 Bst. d ist ebenfalls die Verhältnismässigkeit – insbesondere für die Strassenbenützer und mit Blick 
auf die Wirksamkeit der Massnahme – zu stipulieren. 

Abs. 5 Bst. a: Auch auf Autobahnen sollen nur Abstufungen von je 10 km/h möglich sein. Die Abstufung von 
20 km/h ist deshalb zu streichen. 
 

 

4.26 Sind Sie mit Art. 26 E-BSSV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 

4.27 Sind Sie mit Art. 27 E-BSSV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 

4.28 Sind Sie mit Art. 28 E-BSSV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 

4.29 Sind Sie mit Art. 29 E-BSSV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 

4.30 Sind Sie mit Art. 30 E-BSSV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 

4.31 Sind Sie mit Art. 31 E-BSSV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
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4.32 Sind Sie mit Art. 32 E-BSSV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 

4.33 Sind Sie mit Art. 33 E-BSSV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 

4.34 Sind Sie mit Art. 34 E-BSSV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 

4.35 Sind Sie mit Art. 35 E-BSSV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 

4.36 Sind Sie mit Art. 36 E-BSSV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 

4.37 Sind Sie mit Art. 37 E-BSSV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 

4.38 Sind Sie mit Art. 38 E-BSSV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 

4.39 Sind Sie mit Art. 39 E-BSSV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 

4.40 Sind Sie mit Art. 40 E-BSSV einverstanden? 
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  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Es genügt nicht, lediglich die Wirkung der Massnahmen zu überprüfen; darüber hinaus ist ein entsprechender 
Zustandsbericht zu verfassen. Falls die angestrebten Ziele nicht erreicht worden sind, muss es zudem mög-
lich sein, nicht nur zusätzliche Massnahmen zu ergreifen, sondern auch die realisierten Massnahmen wieder 
aufzuheben bzw. zu beseitigen. Im Weiteren sind die Massnahmen, sofern die angestrebten Ziele nicht er-
reicht wurden, jährlich zu überprüfen und in Form eines Berichts zu rapportieren. 
 

 

4.41 Sind Sie mit Art. 41 E-BSSV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 

4.42 Sind Sie mit Art. 42 E-BSSV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 

4.43 Sind Sie mit Art. 43 E-BSSV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 

4.44 Sind Sie mit Art. 44 E-BSSV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 

4.45 Sind Sie mit Art. 45 E-BSSV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 

4.46 Sind Sie mit Art. 46 E-BSSV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 

4.47 Sind Sie mit Art. 47 E-BSSV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
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4.48 Sind Sie mit Art. 48 E-BSSV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 

4.49 Sind Sie mit Art. 49 E-BSSV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 

4.50 Sind Sie mit Art. 50 E-BSSV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 

4.51 Sind Sie mit Art. 51 E-BSSV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 

4.52 Sind Sie mit Art. 52 E-BSSV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 

4.53 Sind Sie mit Art. 53 E-BSSV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 

4.54 Sind Sie mit Art. 54 E-BSSV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 

4.55 Sind Sie mit Art. 55 E-BSSV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 

4.56 Sind Sie mit Art. 56 E-BSSV einverstanden? 
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  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 

4.57 Sind Sie mit Art. 57 E-BSSV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 

4.58 Sind Sie mit Art. 58 E-BSSV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 

4.59 Sind Sie mit Art. 59 E-BSSV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 

4.60 Sind Sie mit Art. 60 E-BSSV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 

4.61 Sind Sie mit Art. 61 E-BSSV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 

4.62 Sind Sie mit Art. 62 E-BSSV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 

4.63 Sind Sie mit Art. 63 E-BSSV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 

4.64 Sind Sie mit Art. 64 E-BSSV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 
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 Keine Bemerkungen. 
 

 

4.65 Sind Sie mit Art. 65 E-BSSV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 

4.66 Sind Sie mit Art. 66 E-BSSV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 

4.67 Sind Sie mit Art. 67 E-BSSV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 

4.68 Sind Sie mit Art. 68 E-BSSV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 

4.69 Sind Sie mit Art. 69 E-BSSV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 

4.69a Sind Sie mit Art. 69a E-BSSV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 

4.69b Sind Sie mit Art. 69b E-BSSV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 

4.70 Sind Sie mit Art. 70 E-BSSV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Wir schlagen vor, dass auch das Symbol „Motorrad“ (I.40) unter die Ausnahmen fällt. 
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4.71 Sind Sie mit Art. 71 E-BSSV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 

4.72 Sind Sie mit Art. 72 E-BSSV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 

4.73 Sind Sie mit Art. 73 E-BSSV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 

4.74 Sind Sie mit Art. 74 E-BSSV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 

4.75 Sind Sie mit Art. 75 E-BSSV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 

4.76 Sind Sie mit Art. 76 E-BSSV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 

4.77 Sind Sie mit Art. 77 E-BSSV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Wir verweisen auf die detaillierte Begründung des Touring Club Schweiz (TCS), eine unserer Trägerorgani-
sationen. 
 

 

4.78 Sind Sie mit Art. 78 E-BSSV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
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4.79 Sind Sie mit Art. 79 E-BSSV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 

4.80 Sind Sie mit Art. 80 E-BSSV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 

4.81 Sind Sie mit Art. 81 E-BSSV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 

4.82 Sind Sie mit Art. 82 E-BSSV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 

4.83 Sind Sie mit Art. 83 E-BSSV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 

4.84 Sind Sie mit Art. 84 E-BSSV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 

4.85 Sind Sie mit Art. 85 E-BSSV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 

4.86 Sind Sie mit Art. 86 E-BSSV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 

4.87 Sind Sie mit Art. 87 E-BSSV einverstanden? 
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  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 

4.88 Sind Sie mit Art. 88 E-BSSV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 

4.89 Sind Sie mit Art. 89 E-BSSV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 

4.90 Sind Sie mit Art. 90 E-BSSV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 
4.90a Sind Sie mit Art. 90a E-BSSV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 
4.90b Sind Sie mit Art. 90b E-BSSV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 
4.91 Sind Sie mit Art. 91 E-BSSV einverstanden? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Keine Bemerkungen. 
 

 
 
5. Weitere Bemerkungen? 
 
  JA  NEIN  

 Keine weiteren Bemerkungen. 
 

 
 


